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Umsetzung der Neuausrichtung 
der Risikotragfähigkeit in Banken 

Nadine Georgiou / Gina Sobczynski

Am 24. Mai 2018 hat die deutsche 
Banken aufsicht die aufsichtlichen Anfor-
derungen zum neuen Risikotragfähig-
keitsleitfaden „Aufsichtliche Beurteilung 
bankinterner Risikotragfähigkeitskonzep-
te und deren prozessualer Einbindung in 
die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – 
Neuausrichtung“ veröffentlicht. Die Neu-
fassung des Leitfadens geht mit einem 
Paradigmawechsel einher, da nun die 
 Berücksichtigung zweier Dimensionen im 
Rahmen der Berechnung der Risiko-
wdeckung gefordert wird: die normative 
(periodische) sowie die ökonomische 
(barwertige) Sichtweise.1) Im Rahmen des 
veränderten aufsichtsrechtlichen Umfel-
des, unter anderem durch die Einführung 
des einheitlichen europäischen Aufsichts-
organismus (SSM – Single Supervisory 
Mechanism)2) und der Leitlinien zu ge-

meinsamen Verfahren und Methoden für 
den aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozess (SREP)3), hatte die 
 European Banking Authority (EBA) be-
reits im Januar 2016 ihre Erwartungen 
über die interne Berechnung von Risiken 
zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit 
(RTF) des Bankkapitals geäußert, die nun 
zur grundlegenden Überarbeitung des 
Leitfadens geführt haben.4) Die Umstel-
lung betrifft hierbei alle in Deutschland 
ansässigen Banken. Während für große 

der neue Risikotragfähigkeitsleitfaden 
(RTF-Leitfaden) seit der Veröffentlichung 
im Mai 2018 umzusetzen ist, haben klei-

LSI), welche in Deutschland über 90 Pro-
zent der Bankenlandschaft darstellen, 
noch Umsetzungsfreiheit.

Das Ziel der Regulatoren ist es, die Wi-
derstandsfähigkeit der Kreditinstitute in 
Stresssituationen zu stärken. Hierfür sol-
len Banken über eine mehrjährige Kapi-
talplanung ausreichend hohe Kapitalpuf-
fer zur Verlustabsorption vorhalten.5)  Im 
RTF-Leitfaden aus 2011 genügte der Auf-
sicht die Erfüllung des Fortführungsan-
satzes eines Instituts beziehungsweise 
die Liquidationsansicht als Maßgabe für 
die RTF-Ermittlung. Der periodenorien-
tierte Fortführungsansatz (Going-Con-
cern-Ansatz) bildete bis 2017 mit einem 

Steuerungsansatz in Deutschland und 
konnte abhängig von der Institutsgröße 
stark in der methodischen Ausgestaltung 
variieren (zum Beispiel hinsichtlich Art, 
Anzahl und Priorisierung der Steuerungs-
kreise).6) Im neuen RTF-Leitfaden wurde 

Quelle: N. Georgiou/G. Sobczynski in Anlehnung an Heuter, H./Reinwald, R./Rose, M. (2018) sowie Europäische Zentralbank (2018) - ICAAP. 

Abbildung 1: Aufsichtliche RTF-Anforderungen im Rahmen des ICAAP

ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process
Ziel: Kontinuierliche Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung
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nun der Fortführungsansatz durch die 
beiden Steuerungskreise der normativen 
und ökonomischen Perspektive ersetzt.7)  

Sicherstellung angemessener 
Kapitalausstattung

Das Ziel der Deutschen Bankenaufsicht ist 
die angemessene Kapitalausstattung von 
Banken. Durch die Einführung zweier 
Steuerungsperspektiven wird die Fort-
führung des Instituts sowohl über einen 
mittelfristigen Zeitraum als auch über die 
Unternehmenssubstanz gewährleistet. In 
Abbildung 1 sind die Anforderungen der 
Aufsicht sowie die grundlegenden An-
sätze zur ordnungsgemäßen Ablauf- und 
Organisationstruktur eines Bankinstitutes 
dargelegt. Die Sicherstellung einer ange-
messenen Kapitalausstattung wird unter 
anderem über die Grundpfeiler der Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) gewährleistet.8) 

Das Fundament des ICAAP bilden die 
 MaRisk (siehe Abbildung 19)). Durch die 
MaRisk ist eine solide Unternehmensfüh-
rung unter Achtung der Unternehmens-
kultur gewährleistet. Über das Strategie- 
und  Limitsystem einer Bank wird der 
Steuerungsprozess gelebt. Die Grundlage 
dazu bietet eine solide Qualität der Daten 
und eine funktionierende, agile Daten-
architektur. Des Weiteren ist eine interne 
Überprüfung der Aufbau- und Ablauf-
organisation zwingend erforderlich, um 
den Bankbetrieb aufrechtzuerhalten.10) 
Jedoch reicht das Fundament der MaRisk 
nicht aus, um den Anforderungen der 
Aufsicht an eine angemessene Risiko-
messung und Kapitalausstattung gerecht 
zu werden. An diesem Punkt setzt der 
neue RTF-Leitfaden mit der normativen 
und ökonomischen Sichtweise an.11) Eine 
Verzahnung der beiden Welten stellt die 
kontinuierliche Sicherung des Fortbe-
stehens des Bankinstituts sicher. Sowohl 
die mittelfristige Planung als auch die 
 Totalperiode werden im neuen RTF-Leit-
faden der Aufsicht gewürdigt.12) 

Die normative Sichtweise soll sicherstel-
len, dass die aufsichtlichen Kapitalaufschlä-
ge gemäß den rechtlichen Anforderun-
gen der Eigenmittelverordnung (CRR)13) 

erfüllt werden. Die Risikosteuerung er-
folgt auf Jahresbasis und berücksichtigt 
zudem eine Kapitalplanung über einen 
mindestens dreijährigen Zeitraum unter 
Einbezug des geplanten Neugeschäfts. 
Dabei werden ein Plan- beziehungsweise 
Basisszenario sowie ein adverses Szenario 
simuliert.14) Dagegen steht in der ökono-
mischen Sichtweise die langfristige Erhal-
tung der Unternehmenssubstanz im Vor-
dergrund. Es wird die Totalperiode ohne 
Einbezug des Neugeschäfts betrachtet. 
Sie orientiert sich nicht am Aufsichts- und 
Bilanzrecht, sondern bemisst Kapitalien 
sowie Risiken ausgehend von Marktwer-
ten oder Barwertmodellen (barwertiges 
Verfahren). Liegen verlässliche Marktwer-
te oder Bewertungsfaktoren nicht vor, so 
kann auch ein barwertnahes Verfahren 
angesetzt werden, welches von Bilanzpo-
sitionen ausgeht, die um stille Lasten und 
Reserven bereinigt werden.15) Die Ansätze 
zur Ermittlung der ökonomischen Risi-
kodeckungsmasse sind somit ein rein bar-
wertiger Ansatz, ein barwertnaher An-
satz sowie der Säule-I-Plus-Ansatz. Der 
Säule-I-Plus-Ansatz wurde von der Ban-
kenaufsicht speziell für weniger be-
deutende und wenig komplexe Institute 
(LSI) mit einer Bilanzsumme von unter 
500 Millionen Euro eingeführt. Er sieht 

über die Mindestkapitalforderungen ge-
mäß Basel III Pillar 1 vor.16) 

Herausforderungen für  
kleinere Institute

Die Umsetzung des neuen RTF-Leitfadens 
stellt für die Bankinstitute und insbeson-
dere für die LSI eine weitreichende He-
rausforderung dar. Die Abgrenzung von 
LSI zu SI erfolgt in erster Linie durch die 
Bilanzsumme. Bankinstitute, deren Bilanz-
summe größer als 30 Milliarden Euro ist 
beziehungsweise deren konsolidierte Bi-
lanzsumme 5 Milliarden Euro übersteigt 
und gleichzeitig 20 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes des jeweiligen Mitglieds-
staates der EU entspricht, werden als SI 

17) Der RTF-Leitfaden ermöglicht 
den LSI eine Ausnahmeregelung, welche 
aufgrund der Bankenstruktur in Deutsch-
land für die Mehrzahl der kleineren Bank-
institute in Deutschland gilt.18)

Obwohl es bis auf Weiteres durch den 
Annex des RTF-Leitfadens für LSI noch 
möglich ist, einen Fortführungsansatz zu 
verwenden, ist zu erwarten, dass die LSI 
in naher Zukunft die kombinierte RTF-
Sichtweise umsetzen müssen. Die Umset-
zung wird von der Aufsicht auch vermehrt 
verfolgt werden, wie die Bundesanstalt 
für Bankenaufsicht im BaFin Journal 
04/2021 bekannt gab.19)

Für viele Bankinstitute stellt sich die Fra-
ge, wann eine Umstellung auf die von 
der Bankenaufsicht verzahnte normative 
und ökonomische RTF-Steuerung erfol-
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Um die Widerstandsfähigkeit der Banken zu 
stärken, hat die Aufsicht im Jahr 2018 einen 
neuen Risikotragfähigkeitsleitfaden, kurz RTF-
Leitfaden, veröffentlicht. Während für große 
Bankinstitute (Significant Institution, SI) der 
neue RTF-Leitfaden seit der Veröffentlichung 
umzusetzen ist, haben kleinere Banken (Less 
Significant Institution, LSI), welche in Deutsch-
land über 90 Prozent der Bankenlandschaft 
darstellen, allerdings noch Umsetzungsfreiheit, 
so die Autoren. Im vorliegenden Beitrag erör-
tern sie daher die Anforderungen der Aufsicht 
zur RTF-Ermittlung in Banken sowie die Heraus-
forderungen der kleineren Institute (LSI) zur 
Umsetzung der normativen und ökonomischen 
Sichtweise. Im Rahmen einer repräsentativen, 
anonymisierten Online-Umfrage werden zudem 
der aktuelle Fortschritt der Regulierungsum-
setzung sowie das Stimmungsbild deutscher 
Kreditinstitute zu den Chancen und He raus-
forderungen der neuen Risikomessung darge-
stellt und diskutiert. (Red.)

Dr. Nadine Georgiou

Gina Sobczynski
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gen wird und wie diese konkret umzuset-
zen ist. Wird es einen primären Steue-
rungskreis zur Abdeckung von Risiken 
geben? Sind beide Ansätze als gleichbe-
deutend anzusehen? Die Gleichbedeu-
tung versus die primäre und sekundäre 
Steuerung müssen die Bankinstitute mit 
der Einführung der neuen RTF-Sichtwei-

20)

Die Implementierung zweier Steuerungs-
ansätze stellt die LSIs vor personelle, 
 konzeptionelle und prozessuale Heraus-
forderungen. Prozessual sind die Steue-
rungsprozesse in der gesamten Prozess- 
und Organisationsstruktur zu verankern. 
Die hinzukommende Steuerungssichtwei-
se verlangt hierbei nicht nur personelle 
Aufstockungen durch das Ergänzen einer 
ökonomischen Steuerung über Cash-

rausforderungen. Die Verzahnung zweier 
RTF-Sichtweisen in ein Institut mit bisher 
nur einem Steuerungskreis beziehungs-
weise mit einem primären und einem se-
kundären Kreis muss, gemäß den MaRisk, 
im gesamten Unternehmen gelebt wer-
den. Hierbei ist sowohl ein erweitertes 
Risikoverständnis innerhalb des Bank-
instituts als auch eine neue Methodik der 
Risikobemessung zu konzipieren.21) 

Quantitative Analyse

Für einen genauen Einblick in die konkre-
te Ausgestaltung der normativen und 
ökonomischen Sichtweise sowie in das 
 aktuelle Meinungsbild der SIs und LSIs  
zu Chancen und Herausforderungen der 
kombinierten Sichtweise wurde eine 
quantitative Umfrage durchgeführt, de-

ren Ergebnisse am 1. Dezember 2020 ver-
öffentlicht wurden. Der Adressatenkreis 
umfasste insgesamt 1 392 Kreditinstitute, 
Beratungsunternehmen im Bankenum-
feld und Verbände der Kreditinstitute. 
Bei einer Anzahl von 1 501 Bankinstituten 
in Deutschland wurde die Umfrage dem-
nach an etwa 90 Prozent der Banken per 
Mail adressiert.22) Insgesamt haben 109 
Personen an der Umfrage teilgenommen. 

Die erste Frage thematisiert den Status 
quo der Institute und erfasst die aktuelle 
Ausgestaltung der Risikotragfähigkeit. Es 
zeigt sich mit 69 Prozent der Teilnehmer 
eine Konzentration auf dem periodischen 
Ansatz der RTF-Messung gemäß Annex 
des RTF-Leitfadens von BaFin und Deut-
scher Bundesbank. Zum Zeitpunkt der Um-
frage steuerten 7 Prozent der befragten 
Unternehmen ihr Risikocontrolling im Rah-
men eines ökonomischen Steuerungskrei-
ses. Nahezu 24 Prozent der Umfrageteil-
nehmer gaben an, dass ihre Bank für die 
RTF-Ermittlung sowohl einen barwertigen 
als auch einen periodischen Ansatz ver-
folgt. Hierbei sind die Sparkassen mit 32 
Prozent die Vorreiter der kombinierten 
Sichtweise. Bausparkassen liegen bei 25 
Prozent und die genossenschaftlichen Ban-
ken bei 7 Prozent, während die privaten 
Banken eine kombinierte Sicht zu 20 Pro-
zent etabliert haben. Diese Institute ver-
wenden einen kombinierten RTF-Ansatz, 
welcher jedoch nicht zwingend bereits 
den kombinierten Anforderungen der Auf-
sicht zur RTF-Ermittlung entsprechen muss.

Die Ergebnisse aus Sicht der Verbände, 
die als Bindeglied zwischen einzelnen 
Kreditinstituten und der Aufsicht fungie-
ren, zeigen, dass diese zu 75 Prozent die 

Anwendung des periodischen Ansatzes 
bei ihren jeweiligen Verbandsmitgliedern 
annehmen. Die Meinung der Verbände 
ist in diesem Zusammenhang von beson-
derem Interesse, da sie im Rahmen ihrer 
beratenden Tätigkeit maßgeblich die 
 Akzeptanz und Implementierung neuer 
Ansätze forcieren können. Die Umset-
zungspraxis der Berater schließt auf ein 
aktuelles Vorhandensein des periodi-
schen RTF-Ansatzes von 45 Prozent.

Heterogenes Meinungsbild

Die Mehrheit der Teilnehmer (69 Prozent) 
bejahte die Frage nach der künftigen 
Nutzung beider RTF-Sichtweisen. Bei knapp 
22 Prozent sind die Anforderungen be-
stehend aus einer normativen und öko-
nomischen RTF-Ermittlung bereits umge-
setzt. 7 Prozent der Befragten hielten 
eine Nutzung der neuen RTF-Sichtweisen 
für „nicht wahrscheinlich“. 93 Prozent 
der Experten, welche die Nutzung der 
beiden RTF-Sichtweisen anstreben,23) pla-
nen eine Umstellung im Jahr 2021 be-
ziehungsweise 2022. Mit einer knappen 
Mehrheit von 48 Prozent überwiegt hier-
bei das Jahr 2022, welches insbesondere 
auf private Banken (83 Prozent) und Spar-
kassen (58 Prozent) zurückzuführen ist 
(Abbildung 2).

Dies lässt sich vermutlich mit der höheren 
Komplexität der Geschäftsmodelle und IT-
Administration begründen, die nun in die 
neue Risikomessung und Kapitalausstat-
tung adäquat abgebildet werden müssen. 
Die Bankenverbände teilen diese Ansicht 
vollumfänglich. Die Berater (75 Prozent) 
gehen überwiegend von einer Umset-
zung der beiden RTF-Sichtweisen im Jahr 
2021 aus, wodurch sie ihre Vorreiterrolle 
in den Best-Practices-Ansätzen durch eine 
tendenziell schnellere Umsetzung unter-
mauern. Hierbei ist hervorzuheben, dass 
es trotz ausgeprägter Verbandsunterstüt-
zung sowohl im genossenschaftlichen als 
auch im öffentlich-rechtlichen Sektor zu 
einem einjährigen Zeitverzug in der Um-
setzungstendenz kommt. Die Anforderun-
gen zur Umstellung auf zwei RTF-Sichten 
wurden von der Aufsicht im Mai 2018 
kommuniziert. Ab diesem Zeitpunkt hat 
die Interessenvertretung beziehungsweise 

Quelle: N. Georgiou / G. Sobczynski

Abbildung 2: Einführung der neuen RTF-Sichtweisen nach Bankengruppen 
(Jahre 2021 und 2022, in Prozent)
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Unterstützungsarbeit der Verbände be-
gonnen. Ausgehend von einem ähnlichen 
Geschäftsmodell der Sparkassen und ge-
nossenschaftlichen Banken in Kooperation 
mit dem Spitzenverband der Deutschen 
Kreditwirtschaft wäre hier eine harmoni-
sierte Umsetzungspraxis und Überzeu-
gungsarbeit der Verbände im Hinblick auf 
die Aufsicht zu erwarten gewesen.

Risikomanager, welche die Umsetzung 
der normativen und ökonomischen RTF 
für möglich einstuften, wurden ferner ge-
fragt, ob sie die normative und ökonomi-
sche Sichtweise als gleichbedeutende 
Steuerungskreise ansehen. Eine Betrach-
tung der Institutsgruppen zeigt, dass die 
Hälfte der Befragten zu einer Gleichge-
wichtung der beiden Steuerungskreise 
tendiert (Antwortspektrum „trifft eher 
zu“ bis „trifft zu“): genossenschaftliche 
Banken mit 55 Prozent, private Banken 
mit 50 Prozent, Bausparkassen mit 46 Pro-
zent und Sparkassen mit 42 Prozent. 
Während die Berater bei ihren Umset-
zungsvorhaben in den Banken zu 75 Pro-
zent zu zwei gleichgewichteten Steue-
rungskreisen tendieren, sind es bei den 
Verbänden sogar 100 Prozent. Hier zeigt 
sich sowohl bei der Best-Practices-Umset-
zung als auch bei den Verbänden als Bin-
deglied zwischen der Aufsicht und den 
Bankinstituten eine Fokussierung am Um-
setzungsvorhaben der Bankenaufsicht.

Das heterogene Meinungsbild ist vermut-
lich auch der frühen Konzeptionsphase 
der Umsetzung der beiden RTF-Sichten in 
den Instituten geschuldet. Hervorzuheben 
sind hierbei jedoch die genossenschaftli-
chen Banken, welche eine Umstellung auf 
eine normative und ökonomische Sicht 
für 2021 vorsehen und zu 18 Prozent von 
einer nicht gleichgewichteten Steue rungs-
perspektive ausgehen. Trotz der fortge-
schrittenen Umsetzungspraxis scheinen 
nicht alle Genossenschaftsbanken der 
Verbandsempfehlung zur Gleichstellung 
der Steuerungskreise zu folgen. 

Aktuell wird die ökonomische Risikode-
ckungsmasse zu jeweils nahezu 40 Pro-
zent sowohl auf Basis von Marktwerten 
(barwertig) als auch auf Basis von Bilanz-
werten, die um stille Reserven und Lasten 
korrigiert werden (barwertnah), ermit-

telt. Dem Säule-I-Plus-Ansatz für kleinere 
Institute mit einer Bilanzsumme bis zu 
500 Millionen Euro folgen etwa 20 Pro-
zent der Befragten.

Bei der Unterscheidung nach Instituts-
gruppen in Abbildung 3 zeigt sich, dass 
die genossenschaftlichen Banken aktuell 
einen barwertigen Ansatz (60 Prozent) 
verfolgen. Die Bausparkassen (63 Pro-
zent), privaten Banken (50 Prozent) und 
Sparkassen (43 Prozent) sprechen sich da-
gegen vermehrt für eine barwertnahe 
RTF-Berechnung aus. Die privaten Ban-
ken haben im Vergleich mit den anderen 
Bankinstituten eine höhere Ausprägung 
am Säule-I-Plus-Ansatz zur Erfüllung der 
ökonomischen Perspektive. 

Bedeutung barwertiger   
RTF-Ermittlung steigt

Die Verbände empfehlen derzeit zu 50 
Prozent die Nutzung eines barwertigen 
Ansatzes und schließen den barwertna-
hen Ansatz völlig aus. Bei den Beratern 
zeigt sich mit circa 55 Prozent eine Ten-
denz zur barwertigen Ermittlung. Das 
barwertnahe Modell wird gemäß Ein-
schätzung der Berater hingegen nur zu 
27 Prozent in den Banken umgesetzt.

Bei der barwertigen Sichtweise zur Er-
mittlung der RTF liegt der Vorteil in der 
Methodenkonsistenz sowie der Berück-
sichtigung aller Vermögenswerte und 

Abzugspositionen im Substanzwert des 
Unternehmens. Die Hürde des barwerti-
gen Ansatzes ist die Akzeptanz und Ver-
mittlung in allen Unternehmensberei-
chen des Bankinstituts. Verglichen hierzu 
spiegeln sich die Nachteile des barwert-
nahen Ansatzes in einer möglicherweise 
zu konservativen Ableitung der stillen 
Reserven beziehungsweise stillen Lasten 
wider, wodurch die Risikodeckungsmasse 
stärker limitiert wird. Darüber hinaus 
herrscht Methodeninkonsistenz bei der 
Bestimmung der Risiken über eine bar-
wertige Berechnung in Kombination mit 
einer barwertnahen Ermittlung der Risi-
kodeckungsmasse. Des Weiteren müssten 
beim barwertnahen Ansatz vermehrt Ne-
benrechnungen zur Zusammenführung 
der Höhe der Risiken und der Risiko-
deckungsmasse erfolgen. Die Vorteile der 
barwertnahen Perspektive liegen dage-
gen beim bereits erwähnten Ansatz des 
Eigenkapitals, erweitert um die stillen 
Lasten und Reserven, sowie der RTF-Er-
mittlung über den vertrauten periodi-
schen Steuerungsansatz.24) 

Somit ist es nicht überraschend, dass ab 
einer Bilanzsumme von 5 Milliarden Euro 
eine klare Tendenz zur barwertnahen Er-
mittlung der ökonomischen RTF-Sicht be-
steht. Dies könnte in der Herleitung über 
die Jahresabschlussgrößen und der Kom-
munikation innerhalb des Unternehmens 
liegen. Wie bereits dargelegt, ist der 
Standard der Risikomessung aktuell der 
periodenorientierte Steuerungskreis, wel-

Quelle: N. Georgiou / G. Sobczynski

Abbildung 3: Aktuelle Umsetzung der ökonomischen 
Risikotragfähigkeitssicht nach Bankengruppe (in Prozent)
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cher seit Jahren in den Bankinstituten ge-
lebt wird. Ein Aufbau auf den bekannten 
Größen unter Hinzurechnung der stillen 
Reserven und Lasten wäre eine nahelie-
gende Möglichkeit. Hier spielt auch die 
Unternehmenskultur eine Rolle. Wurde in 
der Vergangenheit nur die periodische 
Sichtweise angewandt, so erscheint nun 
die barwertige Betrachtung als eine 
„neue Welt“ der Unternehmenssteue-
rung. Trotz der bereits thematisierten 
Nachteile der barwertnahen Methodik 
durch eine (mögliche) Überbewertung 
der Risiken und die methodische Inkon-
sistenz könnte diese Perspektive ein erster 
Umsetzungsschritt zur Einführung einer 
neuen Steuerungsperspektive sein, wel-
che von der Unternehmensführung an 
die Mitarbeiter und Stakeholder besser 
vermittelt werden kann. 

Die Aufsicht zielt in erster Linie auf eine 
ökonomische Betrachtung der RTF auf 
Basis der Totalperiode ab. Naheliegend 
wäre somit die Anwendung von Barwert-
verfahren. Die bisherigen Umfrageergeb-
nisse deuten jedoch auf eine hohe Dis-
krepanz zwischen aktueller und zukünftig 
angestrebter modelltheoretischer Umset-
zung der ökonomischen Sichtweise hin. 

Chancen und Herausforderungen

Eine Betrachtung der Institutsgruppen 
zeigt den deutlichen Umschwung vom 
Säule-I-Plus-Ansatz sowie dem barwert-
nahen Ansatz hin zur rein barwertigen 
RTF-Ermittlung. Die angestrebte modell-
theoretische Präferenz der Experten ist 
eindeutig. Mit Ausnahme der Genossen-
schaftsbanken hat die Bedeutung der 
barwertigen RTF-Ermittlung im Vergleich 
zur aktuellen praktizierten Anwendung 
stark zugenommen, während der bar-
wertnahe Ansatz zurückgegangen ist. 
Bei den Beratern und Verbänden sind die 
Abwanderungen von den barwertnahen 
Ansätzen zur rein barwertigen Betrach-
tung kaum bis gar nicht vorhanden. Bei 
den Verbänden ist lediglich ein Trend hin 
zur barwertnahen Berechnungsweise zu 
verzeichnen. Dies könnte ebenfalls ein 
Indiz dafür sein, dass die barwertnahe 
RTF-Sicht die modelltheoretisch ange-
strebte Variante für die LSI wird. 

Bei der Frage nach einer stärkeren Limi-
tierung der Risikodeckungsmasse durch 
die Verwendung von zwei RTF-Ansätzen 
herrscht ebenfalls ein sehr heterogenes 
Muster von Antworten vor. So nehmen 
Bausparkassen an, dass der neu einge-
führte ökonomische Ansatz die Risiko-
deckungsmasse stärker limitieren wird. 
Dagegen gehen sowohl die Genossen-
schaftsbanken als auch die Sparkassen 
von keiner weiteren Begrenzung der 
Risikodeckungs masse aus.  Die privaten 
Banken sind sich in der weiteren Ein-
schränkung der Risikodeckungsmasse 
durch eine neu hinzugekommene RTF-
Sicht noch nicht sicher, tendieren jedoch 
zu keiner weiteren Verknappung. Die 
Verbände erwarten mit 50 Prozent keine 
Limitierung der Risikodeckungsmasse, 
während die Berater zu 55 Prozent davon 
ausgehen, dass es zu einer Verringerung 
des verfügbaren Eigenkapitals kommt. 
Das Meinungsbild der Berater könnte 

Umsetzungen in den Banken widerspie-
geln, wo es bereits zu einer Verknappung 
der Risikodeckungsmasse gekommen ist.

Auch bei den genossenschaftlichen Ban-
ken, welche die Umsetzung der norma-
tiven und ökonomischen RTF-Ermittlung 
bereits für 2021 planen, kann von ersten 
praxisnahen Einschätzungen ausgegangen 
werden. Das Geschäftsmodell von Banken 
spielt in der Limitierung der Risiko-
deckungsmasse eine große Rolle. Die 

-
delsbuch, eine Liquiditätsreserve oder ein 
Anlagevermögen von Finanzanlagen 
wirkt sich auf die bilanzielle Ausgestal-
tung aus. Während beispielsweise beim 
Anlagevermögen Wertaufholungen ge-
mäß § 253 Abs. 5 HGB (gemildertes Nie-
derstwertprinzip) erlaubt sind, gilt für die 
Liquiditätsreserve das strenge Niederst-
wertprinzip ohne Wertaufholungsgebot 
gemäß § 340f HGB. Die unterschiedliche 
Folgebewertung der Wertpapiere in der 
normativen Sichtweise und die daraus re-
sultierenden stillen Reserven und Lasten 
liegen in der ökonomischen Sichtweise 
nicht vor, da dort eine Marktbewertung 
vorgenommen wird. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Rahmen 
der neuen kombinierten Sichtweise ist 

auch die Beschaffung von Informationen 
über Risiken, die erst im Rahmen einer 
ökonomischen Betrachtung ersichtlich wer-
den, wie zum Beispiel Nachhaltigkeits-
risiken. Diese potenziellen neuen Risiken 
können nun adäquat in der kombinierten 
Risikoberechnung abgebildet werden. 
Vor diesem Hintergrund wurden die Risi-
koexperten gebeten, den Informations-
gewinn durch die Integration der beiden 
Sichtweisen in Prozentzahlen anzugeben. 
Das Antwortspektrum geht hierbei von 
„kein Informationsgewinn“ (0 Prozent) 
bis hin zu „hoher Informationsgewinn“ 
(100 Prozent) für die Risikosteuerung. Der 
durchschnittliche Wert liegt bei 60,63 Pro-
zent und weist somit auf einen hohen In-
formationsgewinn durch die kombinierte 
Sichtweise hin. Die Standardabweichung 
impliziert mit 27,58 Prozent eine insge-
samt positive Einschätzung.

Verbände als Bindeglied zur Aufsicht

Die Ergebnisse der anonymisierten On-
line-Umfrage zeigen, dass die Umsetzung 
des neuen RTF-Leitfadens für die Mehr-
heit der Institute außer Frage steht. Der 
Umsetzungshorizont zur Einführung der 
geforderten RTF-Sichtweisen wird nach 
Auffassung vieler Bankinstitute im Jahr 
2021 beziehungsweise 2022 liegen. Die 
normative RTF-Ermittlung erweist sich 
durch die vielfach periodenorientiert ge-
führten Bankinstitute nicht als die „größ-
te Hürde“. Allerdings stellt die Integra-
tion der ökonomischen Sichtweise in die 
RTF-Ermittlung und die zugrunde liegen-
de Methodik eine Herausforderung dar. 
Ein Großteil der Teilnehmer würde künf-
tig ein „rein“ barwertiges Modell bevor-
zugen, obwohl sie derzeit den Weg einer 
barwertnahen Ermittlung wählen. Insbe-
sondere die Verwendung einer barwert-
nahen Risikosteuerung bei Instituten, die 
eine Bilanzsumme von 5 Milliarden Euro 
übersteigen, ist überraschend. Dies liegt 
unter anderem an der aktuellen System-
entwicklung und der besser (intern und 
extern) kommunizierbaren barwertna-
hen Sicht, da diese von Jahresabschluss-
größen ausgeht. Andererseits kann die 
barwertnahe Logik auch als eine Brücken-
lösung hin zu einer barwertigen Berech-
nungsweise gesehen werden. 
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Ob es einen primären Steuerungskreis zur 
Abdeckung von Risiken geben wird oder 
ob beide Ansätze als gleichbedeutend an-
zusehen sind, lässt sich nicht eindeutig 
beantworten. Nur die Hälfte der Befrag-
ten stimmt einer Gleichgewichtung der 
normativen und ökonomischen RTF-Sicht 
zu. Diese Einschätzung könnte jedoch 
auch dem Meinungsbild in einer frühen 
Konzeptionsphase geschuldet sein. Dage-
gen sind sich Berater und Verbände über 
die Gleichgewichtung der zwei Sichtwei-
sen einig. Hier zeigt sich auch die Rolle 
der Verbände als Bindeglied zur Aufsicht, 
welche eine Gleichgewichtung der Steue-
rungskreise anstrebt. Die Berater schei-
nen dieses Vorhaben in ihrer Best-Practi-
ces-Umsetzung zu unterstützen.

Die Frage nach einer möglichen Limitie-
rung der Risikodeckungsmasse durch die 
neu hinzugekommene RTF-Sichtweise 
weist kein eindeutiges Ergebnis auf. Nichts-
destoweniger nehmen die Experten den 
Mehrwert an Informationen durch zwei 
zu betrachtende RTF-Perspektiven wahr. 

Die durchgeführte Online-Umfrage zur 
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit 
in Banken zeigt das Streben nach einer 
Umsetzung der aufsichtlichen Anforde-
rungen in den Kreditinstituten auf. Ins-
besondere die LSI, welche noch nicht zu 
einer Umstellung auf die neuen Sicht-

die Notwendigkeit und Nutzen der Ein-
führung einer normativen und ökonomi-
schen Perspektive. Gleichzeitig stehen 
die Institute vor großen Herausforderun-
gen bei der Schaffung eines integrierten 
Modells der RTF-Ermittlung, die dem auf-
sichtlichen Grundgedanken gerecht wird.
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